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Regierungsratsbeschluss

RRB Nr.: 574/2014 

Datum RR-Sitzung: 30. April 2014

Direktion: Gesundheits

Geschäftsnummer:  

Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Bericht zur Umsetzung des 

Aufgrund des Antrags der Gesundheits

wird beschlossen: 

1) Der Bericht der Gesundheits

konzepts des Kantons Bern wird zur Kenntnis genommen.

 

2) Der Regierungsrat unterstützt die Schlussfolgerungen im Bericht der GEF, wonach 

auf der Basis des Präferenzmodells gemäss Familienkonzept 2009 und mit Blick 

auf die kantonale Finanzsituation vorab Massnahmen weiter zu verfolgen sind, 

welche die pädagogischen Ressource

die es den Familien ermöglichen, selber existenzsichernde Einkommen zu erwir

schaften. 

 

3) Gestützt auf Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 des Gesetzes vom 

8. November 1988 über den Grossen Rat (Grossratsges

Regierungsrat dem Grossen Rat, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.
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Gesundheits- und Fürsorgedirektion 

Nicht klassifiziert   

Bericht zur Umsetzung des Familienkonzepts des Kantons Bern 

Aufgrund des Antrags der Gesundheits- und Fürsorgedirektion 

Der Bericht der Gesundheits- und Fürsorgedirektion zur Umsetzung des Familie

konzepts des Kantons Bern wird zur Kenntnis genommen. 

gsrat unterstützt die Schlussfolgerungen im Bericht der GEF, wonach 

auf der Basis des Präferenzmodells gemäss Familienkonzept 2009 und mit Blick 

auf die kantonale Finanzsituation vorab Massnahmen weiter zu verfolgen sind, 

welche die pädagogischen Ressourcen der Familien stärken, sowie Massnahmen, 

die es den Familien ermöglichen, selber existenzsichernde Einkommen zu erwir

Gestützt auf Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 des Gesetzes vom 

November 1988 über den Grossen Rat (Grossratsgesetz, GRG) beantragt der 

Regierungsrat dem Grossen Rat, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.

Im Namen des Regierungsrates

Der Staatsschreiber 

Auer 
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und Fürsorgedirektion zur Umsetzung des Familien-

gsrat unterstützt die Schlussfolgerungen im Bericht der GEF, wonach 

auf der Basis des Präferenzmodells gemäss Familienkonzept 2009 und mit Blick 

auf die kantonale Finanzsituation vorab Massnahmen weiter zu verfolgen sind, 

n der Familien stärken, sowie Massnahmen, 

die es den Familien ermöglichen, selber existenzsichernde Einkommen zu erwirt-

Gestützt auf Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 des Gesetzes vom 

etz, GRG) beantragt der 

Regierungsrat dem Grossen Rat, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 

Im Namen des Regierungsrates 


